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Newsletter 30 | Steinhoff International Holdings N.V. 

 

Restrukturierungsplan umgesetzt / Urteilsbegründung liegt vor / FAQ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Steinhoff Investment Holdings NV hat am 30. Juni 2023 mitgeteilt, dass wie im 

Restrukturierungsplan vorgesehen, die bis zum 30.6.2023 nötigen Schritte 

umgesetzt wurden. Im Zuge dessen wurden die Darlehen bis zum 30.6.2026 

verlängert. Ferner wurden junge Aktien an fünf Stiftungen (Stichting Gemma 

Holding, Stichting Fase Dos, Stichting Valle de Cocora, Stichting Zaffre, Stichting 

Chimborazo) ausgegeben, so dass die fünf Stiftungen zusammen nun 50 % plus 

eine Aktie an der Steinhoff International Holdings NV halten.   

 

Urteilsbegründung 

 

Am 3.  Juli 2023 wurde den Anwälten von AMS die Urteilsbegründung vom 

Amsterdamer Gericht zugestellt. Wir haben das Original und eine per DeepL 

erstellte Übersetzung in die deutsche Sprache in den Mitgliederbereich in der 

rechten Spalte unter „Weitere Unterlagen“ gestellt. Wir sind aktuell noch dabei, das 

Urteil und die Folgen für eventuelle denkbare Anschlussklagen, v.a. in Bezug auf 

die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aufgrund einer eventuellen 

Verletzung der Ad-Hoc Pflicht, mit den Anwälten zu diskutieren.  

 

Hauptversammlung und Börsenhandel 

 

Wir erwarten in Kürze die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung 

der Steinhoff International Holdings NV. Die Hauptversammlung wird dann über 

die Liquidation der Gesellschaft entscheiden. Anschließend dürfte die Gesellschaft 

den Record Date für den Bezug der CVRs bekanntgeben. Alle Aktionäre, die am 

Record Date Aktien der Gesellschaft halten, sind zum Bezug der CVRs berechtigt. 

Dieser kann mit dem letzten Handelstag der Aktie übereinstimmen, muss jedoch 

nicht. Spätestens mit Löschung der Gesellschaft aus dem Unternehmensregister 

endet der Handel mit der Aktie. Theoretisch ist auch eine frühere Einstellung des 

Aktienhandels mit der Steinhoff-Aktie möglich. Die Börsen, an denen die Aktie 

gehandelt wird, könnten aus Anlegerschutzgründen den Handel mit der Aktie 

unserer Einschätzung nach jederzeit einstellen. Wir gehen aber davon aus, dass 

zumindest bis zum Record Date ein Handel weiterhin möglich sein sollte, können 

jedoch hierfür natürlich keine Garantie übernehmen.  

  

Bezug und Verwahrung der CVRs 

 

Alle Aktionäre, die zum Rekord Date Aktien der Gesellschaft besessen haben, 

haben das Recht, die CVRs zu erhalten. Die CVRs sollen nicht an einer Börse 

gehandelt werden können. Herausgegeben werden die CVRs von der neuen 

Holdinggesellschaft, der Steinhoff Topco BV. Steinhoff Topco BV agiert auch als 

Zahlstelle.  
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Wir gehen aktuell davon aus, dass es für die Steinhoff Topco BV möglich sein 

müsste, eine so genannten Corporate Action zu erstellen, um die Zuteilung der 

CVRs an die ehemaligen Steinhoff International Holdings BV automatisch über die 

Depotbanken abwickeln zu können. Jeder berechtigte Steinhoff-Aktionär würde 

dann von seiner Depotbank angeschrieben werden, und könnte dann direkt 

mitteilen, ob die entsprechend zustehende Anzahl an CVRs bezogen werden soll. 

Sofern dies bejaht wird, erfolgt ein Eintrag in das bei der Steinhoff Topco BV 

geführte CVR Register, welches laut den vorliegenden Unterlagen außerhalb des 

Vereinigten Königreichs geführt werden muss. Sollte keine Corporate Action 

veranlasst werden, müsste jeder berechtigte Steinhoff-Aktionär sich selbst bei der 

Steinhoff Topco registrieren. Sobald das weitere Vorgehen klar ist, werden wir Sie 

darüber informieren.   

Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass die CVRs verbrieft werden. Somit dürfte 

auch keine Einbuchung der CVRs in das persönliche Depot möglich sein.  

 

Wert der CVRs 

 

Wie bereits in den vorangegangenen Newslettern erläutert, gehen wir nicht davon 

aus, dass die CVRs jemals einen Wert erlangen werden. Sofern dies doch der Fall 

sein sollte, würde die Steinhoff Topco BV die CVR-Inhaber darüber informieren 

müssen und nach Einholung der Kontodaten die entsprechenden Ausschüttungen an 

die CVR-Inhaber vornehmen.  

 

 

Weiteres Vorgehen 

 

Wir werden in den kommenden Tagen über das weitere Vorgehen berichten. Ferner 

werden wir Ihnen auch über unsere Tätigkeit Bericht erstatten. Die teilweise in den 

sozialen Medien und per E-Mail vorgebrachten Vorwürfe, die SdK hätte nicht alles 

Mögliche unternommen, und sei somit schuld an dem für die Aktionäre negativen 

Urteil des Amsterdamer Gerichtes, können wir nicht nachvollziehen und entbehren 

jeglicher Grundlage. Sofern mit der Offenlegung der gesamten Dokumentation 

keine Nachteile für eventuell noch folgende Rechtsverfahren verbunden sind, 

werden wir diese auch offenlegen. Ferner werden wir Ihnen die Abrechnungen der 

Anwälte, der Finanzberater und des Gerichts zukommen lassen, sobald uns diese 

vollständig vorliegen.  

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 04.07.2023 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Aktien des Emittenten! 
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